
Amtsblatt 2/2022- Seite 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUS DEM INHALT  
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Blickpunkt Gauting 

Bekanntmachungen, Satzungen, Verordnungen 

  Gemeinde Gauting 

Amtsblatt 
 

 

    9. Jahrgang, Nr.2 

13. Januar 2022 

Öffnungszeiten: 

 

Einlass weiterhin nach  

Terminvereinbarung unter 

Tel. 089 89337 0 zu  

folgenden Zeiten: 

 

Mo    8.00 - 12.00 Uhr  

Di      8.00 - 12.00 Uhr   
und  15.00 - 19.00 Uhr  
                 
Mi      8.00 - 12.00 Uhr  
Einwohnermeldeamt  am  
Mittwoch geschlossen  
 
Do     7.00 - 12.00 Uhr  
und  13.30 - 16.00 Uhr 
 
Fr      8.00 - 12.00 Uhr 



Amtsblatt 2/2022- Seite 2  

 

 

Bekanntmachungen 

Bekanntmachung 
610/11-21/Mü 
 
Bebauungsplan Nr. 194/GAUTING, südliche 
Junkersstraße Hausnrn. 11 - 23; 

1. Ortsübliche Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) 

2. Satzung über den Erlass einer Verän-
derungssperre gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 
BauGB 

 

 

Gauting, den 13.01.2022 

 

 

1. Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung 
am 11.01.2022 beschlossen, für den im Lageplan 
(siehe Anlage) schwarz umgrenzten Bereich ei-
nen Bebauungsplan aufzustellen. 

 

Das Plangebiet umfasst folgende Grundstücke: 

Fl.Nrn. Teilbereich aus 1347/2 (Junkersstraße), 
1445/26, 1445/27, 1445/28, 1445/29. 1445/30, 
1445/31, 1445/32, 1354/16, 1354/24 und 
1354/23. 

 

Das Plangebiet erhält die Bezeichnung 
„Bebauungsplan Nr. 194/GAUTING, südliche 
Junkersstraße Hausnrn. 11 - 23“. 

 

Ziele des Bebauungsplans sind: 

 - Sicherstellung einer ortsverträglichen 
Innenentwicklung 

- Wahrung der vorhandenen offenen Be-
bauung durch Regelungen zum Verhältnis von 
bebauter Fläche zu Freifläche 

- Minimierung der Bodenversiegelung 
durch Festsetzungen einer Gesamt-GRZ orien-
tiert an einer GRZ von 0,25 

- Beschränkung der Anzahl der Wohnun-
gen in Wohngebäuden zum Erhalt sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen und Eindämmung der Ver-
kehrsbelastung 

- Bewahrung des Ortsbildes durch Siche-
rung der Vorgartenbereiche 

- Bewahrung des Ortsbildes durch Siche-
rung der zusammenhängenden Gartenzone im 
rückwärtigen Bereich 

- Stärkung des Naturschutzes durch grün-
planerische Festsetzungen insbesondere in Vor-
gärten und der zusammenhängenden Gartenzo-
ne 

- Prüfung von Ausnahmen von den ge-
bietstypischen Dachformen für eine alternative 
Dachform für die Nutzung von regenerativen 
Energien oder Begrünung 

 

Als vorläufige Festsetzungen werden bestimmt: 

- Grundstücksbezogene GR orientiert an 
einer GRZ von 0,25 

- Mindestgrundstücksgröße von 500 qm 

- Je vollendete 400 qm Grundstücksgröße 
in Wohngebäuden eine Wohnung 

- Wandhöhe max. 6,5 m 

- Zulässige Dachneigungen 20° bis 30° 

- Satteldach; ausnahmsweise alternative 
Dachformen für die Nutzung regenerativer Ener-
gien oder Begrünung 

-  Baugrenzen s. Anlage 2 

Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Ver-
fahren gemäß § 13 a BauGB ohne Durchführung 
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
aufgestellt werden. 

Mit der Ausarbeitung der Bebauungsplanunterla-
gen wurde der Planungsverband Äußerer Wirt-
schaftsraum München beauftragt. 

 

Der Beschluss zur Aufstellung des o.g. Bebau-
ungsplans wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 

 

2. Der Bauausschuss der Gemeinde Gau-
ting hat in gleicher Sitzung am 04.02.2022 für 
das Gebiet des Bebauungsplans Nr. 194/
GAUTING, 194/GAUTING, südliche Junkersstra-
ße Hausnrn. 11 – 23 zur Sicherung der Planung 
eine Veränderungssperre beschlossen. 

 

Der Umgriff des von der Veränderungssperre 
betroffenen Bereichs ist in dem dieser Bekannt-
machung beigefügten Lageplan dargestellt. 
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Bekanntmachungen 

Die Satzung über die Veränderungssperre liegt 
ab Veröffentlichung dieser Bekannt-machung im 

 

Rathaus Gauting, Bahnhofstr. 7/II. OG, Zim-
mer 201 

 

während der allgemeinen Dienststunden zur Ein-
sicht bereit. Über den Inhalt der Satzung wird auf 
Verlangen Auskunft erteilt. 

 

Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 
10 Abs. 3 Satz 4 BauGB wird die Ver-
änderungssperre mit der Bekanntmachung in 
Kraft gesetzt. 

 

Gemäß § 18 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass bei einer länger als vier Jahre (über 
den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 
BauGB hinaus) dauernden Veränderungssperre 
der Betroffene Entschädigung verlangen kann, 
wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind. Der 
Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit 
des so entstandenen Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung 
schriftlich bei der Gemeinde beantragt (§ 18 Abs. 
2 Satz 2 und 3 BauGB). 

 

 

Dr. Brigitte Kössinger 
Erste Bürgermeisterin  
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Bekanntmachungen 

Lageplan mit Darstellung des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 194/GAUTING 

 

Lageplan mit Darstellung der vorläufigen Baugrenzen 
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Bekanntmachungen   Infos / Termine 

 Die Mitarbeiterinnen der Gautinger Insel sind auch in Corona-Zeiten für die Bürge-

rinnen und Bürger aller Generationen da. Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter 

089/ 452086-77, wenn Sie eine Beratung oder Unterstützung benötigen. 

 

 

Ab dem 10. Januar 2022 ist der Einlass in die Gautinger Insel nur noch mit 3G-Zutrittskontrolle möglich 

(Der 3G-Nachweis ist nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig). Kinder bis zum sechsten 

Geburtstag benötigen keine entsprechenden Nachweise. 

Es finden nächste Woche außerdem folgende Expertensprechstunden in der Gautinger Insel statt: 

 

Dienstag, den 18.01.2022 -> Patientenverfügung 

Beratung bei der Abfassung einer Patientenverfügung 

Wir bieten einmal im Monat individuelle, vertrauliche Einzelberatungen zu Sinn und Zweck von Patien-
tenverfügungen durch den Internisten Herrn Dr. med. Dirk Hagena (Mitglied des Vorstandes des Verein 
für Betreuungen im Landkreis Starnberg e.V.) in der Gautinger Insel an. 

Für Bürgerinnen und Bürger aller Generationen aus Gauting und den Ortsteilen. 

Nur mit Terminvereinbarung unter: Gautinger Insel, Tel. 089 45 20 86 77 
Bei dieser Sprechstunde gilt die 2G Plus – Regel 
 

Dienstag, den 18.01.2022 -> Migrationsberatung 

Beratung, Unterstützung und Begleitung bei der Integration von Migranten und Migrantinnen über 27 
Jahren. 

• Individuelle Integrationsberatung 

• Sozialpädagogische Begleitung von Integrationskursteilnehmer 

• Beratung in konkreten Krisensituationen 

• Unterstützung von Selbsthilfeaktivitäten und-gruppen 

• Fachberatung/Unterstützung interkultureller Öffnung 

• Netzwerkarbeit 

• Gruppenangebote 

• Anerkennungsberatung ausländischer Berufsabschlüsse 
 
Keine Asylsozialberatung 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin unter: Gautinger Insel, Tel.: 089/ 45 20 86 77 
 
 
 
 
Donnerstag, 20.01.2022 -> Vorsorgeberatung 

Entscheidungshilfen zur Vorsorge bei Alter und Krankheit, Beratung für Vollmacht und Betreuungsverfü-
gung, Unterstützung von ehrenamtlichen Betreuern und Bevollmächtigten durch den Verein für Betreu-
ungen Starnberg-Landsberg e.V.. Es werden individuelle, vertrauliche Einzelberatungen angeboten. 

Für Bürgerinnen und Bürger aller Generationen aus Gauting und den Ortsteilen. 

Nur mit Terminvereinbarung unter: Gautinger Insel, Tel. 089 45 20 86 77 
Bei dieser Sprechstunde gilt die 2G Plus – Regel 

https://verein-betreuungen.de/
https://verein-betreuungen.de/
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Medienabholung am Fenster / Lieferservice 
Die Abholung bestellter Medien an unserem Aus-
leihfenster oder per Lieferdienst ist ab sofort wie-
der möglich. Bestellungen dazu nehmen wir gerne 
per E-Mail oder Telefon entgegen.  

 

2G in der Bibliothek 
Für den Besuch der Bibliothek gilt ab 24.11.2021 
die 2G-Regelung (Nachweis einer vollständigen 
Impfung, Genesenennachweis). Ausgenommen 
sind Kinder unter 14 Jahren. 

 

Öffnungszeiten der Bibliothek:  

Di, Mi, Do 10-13 Uhr und 15-19 Uhr, Fr 12-16 Uhr, 
Sa* 10-13 Uhr  
(*ausgenommen Schulferien) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Infos / Termine 

Impressum 
Hrsg.: Gemeinde Gauting 

Bahnhofstr. 7, 82131 Gauting 

Verantwortlich: Dr. Brigitte Kössinger, Erste Bürgermeisterin 

Redaktion: Öffentlichkeitsarbeit, Rathaus Gauting 

 

Das Amtsblatt finden Sie auch unter www.gauting.de 

Notar-Sprechstunde 
mit dem Starnberger Notar  

Dr. Gerhard Brandmüller  

am Dienstag, den 18.1.2022 

Ausschließlich nach  

telefonischer Terminvereinbarung  

unter 08151/ 6058. 


